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6Untersuchung von Bedarfsgegenständen 
und kosmetischen Mitteln

6.1 Hydrochinon, Hydrochinonmethylether in 
Gelen zur Nagelmodellage

Carola Jagota 
Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits-und 
Veterinärwesen, Dresden

6.1.1 Ausgangssituation

Hydrochinon und Hydrochinonmethylether (p-Hy-
droxyanisol) werden in flüssigen und/oder gelförmigen 
Nagelmodellageprodukten als Stabilisatoren oder In-
hibitoren eingesetzt. Diese Substanzen sind nach der 
CLP-Verordnung als kanzerogen der Kategorie 2 (Ver-
dacht auf krebserzeugende Wirkung beim Menschen) 
sowie als reproduktionstoxisch der Kategorie 2 (ver-
mutlich fruchtbarkeitsgefährdend und fruchtschädi-
gend) eingestuft. Zudem können durch diese zwei Stof-
fe allergische Hautreaktionen bei entsprechendem 
Kontakt hervorgerufen werden. Aufgrund dieser mög-
lichen gesundheitlichen Risiken dürfen diese Stoffe 
nach Art. 14 Abs. 1 Buchst. b i. V. m. Anh. III laufenden 
Nrn. 14 und 95 der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 nur 
nach der Maßgabe der aufgeführten Einschränkungen, 
der Angabe von Warnhinweisen und der Einhaltung 
der maximalen Höchstkonzentrationen in kosmeti-
schen Mitteln eingesetzt werden. Danach ist die An-
wendung von Hydrochinon und Hydrochinonmethyl
ether (p-Hydroxyanisol) auf „Mittel für künstliche 
Fingernagelsysteme“ sowie „nur für gewerbliche Ver-
wendung“ jeweils beschränkt. Die Höchstkonzentrati-
on von jeweils 0,02 % (nach Mischung für die Verwen-
dung) ist einzuhalten. Untersuchungen der letzten 
Jahre zeigten jedoch, dass diese Stoffe in Gelen zur 
Nagelmodellage oft nicht deklariert sind. Vereinzelt 
wurde auch die festgelegte Höchstkonzentration über-
schritten. 

6.1.2 Ziel

In diesem Programm sollten Mittel zur Nagelmodel-
lage im gewerblichen Gebrauch auf die Stoffe Hydro-
chinon und Hydrochinonmethylether unabhängig von 
den Deklarationsangaben untersucht werden, um die 
Anforderungen des aktuellen Kosmetikrechts hin-
sichtlich der Einhaltung der Höchstmengen sowie der 
Deklarationspflicht zu überprüfen. 

6.1.3 Ergebnisse

An diesem Programm beteiligten sich elf Bundes länder 
mit insgesamt 260 Proben. In 246 der Proben wurden 
sowohl Hydrochinon als auch Hydrochinonmethyl-
ether (p-Hydroxyanisol) untersucht, in 14 Proben wur-
den ausschließlich Ergebnisse der Hydrochinonunter-
suchung übermittelt. 

Der Stabilisator Hydrochinon wurde in neun Proben 
(3,5 %) quantifiziert (Tab. 6.1.1). Dabei lag die höchste er-
mittelte Konzentration bei 0,0133 %. Die rechtlich vor-
gegebene Höchstkonzentration von 0,02 % wurde nicht 
überschritten. Bei zwei der Proben mit positiven Mess-
ergebnissen fehlte die Deklaration in der Liste der Be-
standteile. Bei zwei weiteren Proben war keine Liste 
der Bestandteile angegeben.

Hinsichtlich des Hydrochinonmethylethers (p-Hy-
droxyanisol) zeigten sich hingegen in 153 der Proben 
(62 %) positive Nachweise. Die Konzentration betrug im 
Median 0,0080 %. Die niedrigste Konzentration betrug 
0,0009 %. Bei einem Nagelmodellageprodukt unbe-
kannter Herkunft wurde eine Maximalkonzentration 
von 0,063 % ermittelt, womit die vorgeschriebene 
Höchstkonzentration von 0,02 % deutlich überschrit-
ten wurde. Insgesamt war die zulässige Höchstkonzen-
tration bei sieben der übermittelten Proben überschrit-
ten. Außerdem erfolgte bei diesen Proben keine Angabe 
des Inhaltsstoffes in der Liste der Bestandteile. Bei 44 % 
der Produkte mit positivem Befund und einer Konzen-
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tration von weniger als 0,02 % war der Stabilisator in 
der Liste der Bestandteile angegeben. 

6.1.4 Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse dieses Programms zeigen, dass das hier 
behandelte Thema im Rahmen der amtlichen Kontrol-
le verstärkt berücksichtigt werden sollte. Ein Aufgrei-
fen dieser Thematik in einem späteren, ggf. angepass-
ten Programm sollte in Erwägung gezogen werden. 
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Tab. 6.1.1 Hydrochinon- und Hydrochinonmethylethergehalte in Gelen zur Nagelmodellage

Parameter Anzahl 
untersuchter 
Proben

Anzahl 
Proben mit 
quantifizier­
ten Gehalten

Gehalta [%] Anzahl 
Proben 
> Höchst­
konzen- 
tration 
(0,02 %)

Minimum Mittelwert Median 90. 
Perzentil

Maximum

Hydrochinon 260 9 0,0005 0,0047 0,0020 –b 0,013 –

Hydrochinonmethylether 

(p-Hydroxyanisol)

246 153 0,0009 0,0095 0,0080 0,0158 0,063 7

a	 die berechneten Kennwerte beziehen sich nur auf die quantifizierten Gehalte
b nicht ausgewertet aufgrund zu geringer Probenzahl


